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§ 158c VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung dem Versicherungsnehmer gegenüber ganz oder

teilweise frei, so bleibt gleichwohl seine Verpflichtung in Ansehung des Dritten bestehen.

2. (2)Ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, wirkt

in Ansehung des Dritten erst mit dem Ablauf eines Monates, nachdem der Versicherer diesen Umstand der hiefür

zuständigen Stelle angezeigt hat. Das gleiche gilt, wenn das Versicherungsverhältnis durch Zeitablauf endet. Der

Lauf der Frist beginnt nicht vor der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

3. (3)Der Versicherer haftet nur im Rahmen der amtlich festgesetzten Mindestversicherungssummen und der von

ihm übernommenen Gefahr.

4. (4)Der Versicherer haftet nicht, insoweit ein anderer Haftpflichtversicherer dem Versicherungsnehmer haftet.

5. (5)Ein Recht des Dritten, den Versicherer unmittelbar in Anspruch zu nehmen, wird durch diese Vorschriften nicht

begründet.
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